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Wolfenschiessen 

Ordentliche  

Herbstgemeindeversammlungen 

2019 

EINLADUNG zu den Gemeindeversammlungen 

Politische Gemeinde Freitag, 22. November 2019, 20:00 Uhr 
Aula Zelgli 

Schulgemeinde Freitag, 22. November 2019 
Aula Zelgli 
im Anschluss an die Versammlung der  
Politischen Gemeinde 

Kirchgemeinde Freitag, 22. November 2019 
Aula Zelgli 
im Anschluss an die Versammlung der 
Schulgemeinde 

Kapellgemeinde Sonntag, 24. November 2019, 09:45 Uhr
im Anschluss an den Gottesdient 
Turnlokal Oberrickenbach

 Informationsveranstaltung Mittwoch, 13. November 2019, 20:00 Uhr
Aula Zelgli
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Politische Gemeinde Wolfenschiessen 

Traktanden 

1. Wahl der Stimmenzähler 

2. Budget 2020 

3. Steuerfuss 2020 

4. Kredit für Sanierung Wanderweg Wellenberg 
mit Zusatznutzung Mountainbike (CHF 200'000.00) 

5. Kredit für Sanierung Wanderweg Brunniswald 
mit Zusatznutzung Mountainbike (CHF 200'000.00) 

Die vorliegende Botschaft mit der Geschäftsordnung, dem Budget und den Erläuterungen zu 
den Traktanden wird allen Haushaltungen zugestellt. Die Unterlagen zu den Geschäften lie-
gen ab Donnerstag, 31. Oktober 2019 in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf 
oder können auf der Homepage www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden. 
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Erläuterung zu Traktandum 2 und 3 

Bericht und Antrag des Gemeinderates 
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2020 

Erfolgsrechnung 

Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

Ertragsüberschuss 

Aufwandüberschuss 80'000.00 136'400.00 64'928.96

Investitionsrechnung 

Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

Einnahmenüberschuss

Ausgabenüberschuss 100'000.00 * 1'200'000.00 41'583.80

*vorbehältlich Kreditgenehmigung Traktandum 4 

Bemerkungen 

 Die Wanderwegweiser müssen ersetzt werden. Die Gesamtkosten von 

CHF 100'000.00 fallen je zur Hälfte im 2020 und 2021 an. 

 Höhere Nachfragen an Spitex-Leistungen werden Mehrkosten von 

CHF 19'000.00 verursachen. 

 Die drei Salzstreuer für den Winterdienst müssen für CHF 18'000.00 er-

setzt werden. 

 Für die Sanierung der Altzellerstrasse müssen nun erstmals Abschreibun-

gen in Höhe von CHF 35'000.00 verbucht werden. 

 Für die Wasserversorgung ist ein Qualitätssicherungskonzept für 

CHF 20'000.00 auszuarbeiten. 

 Die Kosten für Revisionen unserer Nutzungsplanung reduzieren sich um 

CHF 35'000.00. 

 Der Finanzausgleich fällt aufgrund der Gesetzesrevision um 

CHF 290'000.00 höher aus. 

 Es wird mit weniger Grundstückgewinnsteuern (CHF 50'000.00) und An-

schlussgebühren (CHF 30'000.00) gerechnet 

 Für die Realisierung des Singletrails Wellenberg sind CHF 100'000.00 vor-

gesehen (siehe separates Traktandum). 

Anträge 

Der Gemeinderat beantragt, dem Budget 2020 zuzustimmen. 

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss bei 0.50 Einheiten zu belassen. 
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Bericht und Antrag der Finanzkommission 

zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2020 

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgs- und Investitionsrech-

nung) für das Jahr 2020 der Gemeinde Wolfenschiessen beurteilt. 

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. 

Gemäss unserer Prüfung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschrif-

ten. Die aufgezeigte Entwicklung der Politischen Gemeinde erachten wir als 

richtig. 

Den vom Gemeinderat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.50 Einheiten beur-

teilen wir als vertretbar. 

Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Aufwandüberschuss von 

CHF 80'000.00 zu genehmigen. 

Wolfenschiessen, im September 2019 Die Finanzkommission

Manfred Christen, Präsident 

Rosly Christen, Sekretärin 

René Engelberger 

Esther Niederberger 

Gabriel Villa 
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Erläuterung zu Traktandum 4 

Kredit für Sanierung Wanderweg Wellenberg 

mit Zusatznutzung Mountainbike (CHF 200'000.00) 

Ausgangslage 

Die Gemeinde Wolfenschiessen ist im Sommer touristisch, aufgrund der geo-

grafischen Lage und Topografie, ein alpines Naherholungs- und Nutzungsge-

biet für Wander-, Mountainbike-, Kletter- und Gleitschirm-Aktivitäten. 

Im Bereich Wandern und Gleitschirm sind die benötigten Infrastrukturen 

heute vorhanden. Vor allem im Bereich Wandern haben sich gar nationale 

Highlights wie der Walenpfad, Haldigrat-Brisen, Nidwaldner Höhenweg (neu), 

Gebiet Trübsee und die Aa-Schlucht entwickelt und mit den Jahren etabliert. 

Vor allem für touristische Leistungsträger sind diese Highlights enorm wichtig 

und für die Zukunft elementar. 

Das Mountainbiken als Aktivität hat sich in den letzten Jahren stark entwi-

ckelt und ist von einer Randsportart zu einem Breitensport geworden, wie 

z.B. der Fussball oder im Winter der Langlauf. Wo früher eine überschaubare 

Szene aktiv war, hat sich heute die Nutzerbreite von Jung bis Alt, Frau und 

Mann, Sportlich und auch weniger Sportlich, stark verändert. Vor allem die 

Entwicklung im Bereich E-Mountainbike nimmt jährlich rasant zu. Mountain-

biken wird das neue Skifahren des Sommers! 

Da für den Bereich Mountainbike die nötige Infrastruktur nicht vorhanden ist, 

nimmt der Nutzerdruck bei diesen Highlights Jahr für Jahr stetig zu und 

schafft ein unnötiges Konfliktpotential zwischen Wanderer, Grundeigentümer 

und Biker, was wiederum nicht förderlich ist für die weitere Entwicklung und 

Ausstrahlung im Wandertourismus. Dies kann das Gesamterlebnis dadurch 

unnötig beeinträchtigen. 

Strategie 

Die Gemeinde Wolfenschiessen soll ein interkantonales Routen-Zentrum mit 

Verbindungen nach Uri (Isenthal), Obwalden (Kerns und Melchtal), Engel-

berg, Nidwalden und Luzern werden. Mit Singletrails in Kombination mit 

Wanderwegen (Koexistenz) wird das offizielle Mountainbike-Netz von 

Schweiz-Mobil sinn- und massvoll ergänzt. Über die Kooperation mit Engel-

berg soll die Anbindung an den ÖV generiert werden, um die Destinations-

Attraktivität zu steigern. Die touristischen Leistungsträger werden im Kon-

zept integriert und betreff Ausrüstung und Kommunikation unterstützt. 

Konzept 

Im Zusammenarbeitskonzept zwischen den Gemeinden Engelberg und Wol-

fenschiessen sowie den Tourismusorganisationen Engelberg-Titlis Tourismus 

AG und Verein Tourismus Wolfenschiessen wurden die Organisation, die Auf-

gaben, die Kompetenzen und die Zusammenarbeit der Trägerschaft der 
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Erläuterung zu Traktandum 4 

Kredit für Sanierung Wanderweg Wellenberg 

mit Zusatznutzung Mountainbike (CHF 200'000.00) 

Ausgangslage 

Die Gemeinde Wolfenschiessen ist im Sommer touristisch, aufgrund der geo-

grafischen Lage und Topografie, ein alpines Naherholungs- und Nutzungsge-

biet für Wander-, Mountainbike-, Kletter- und Gleitschirm-Aktivitäten. 
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und für die Zukunft elementar. 

Das Mountainbiken als Aktivität hat sich in den letzten Jahren stark entwi-
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Strategie 
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Verbindungen nach Uri (Isenthal), Obwalden (Kerns und Melchtal), Engel-

berg, Nidwalden und Luzern werden. Mit Singletrails in Kombination mit 

Wanderwegen (Koexistenz) wird das offizielle Mountainbike-Netz von 

Schweiz-Mobil sinn- und massvoll ergänzt. Über die Kooperation mit Engel-

berg soll die Anbindung an den ÖV generiert werden, um die Destinations-

Attraktivität zu steigern. Die touristischen Leistungsträger werden im Kon-

zept integriert und betreff Ausrüstung und Kommunikation unterstützt. 

Konzept 

Im Zusammenarbeitskonzept zwischen den Gemeinden Engelberg und Wol-

fenschiessen sowie den Tourismusorganisationen Engelberg-Titlis Tourismus 

AG und Verein Tourismus Wolfenschiessen wurden die Organisation, die Auf-

gaben, die Kompetenzen und die Zusammenarbeit der Trägerschaft der 
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Mountainbike-Destination Engelberg-Titlis geregelt. Auf Projekt-Ebene wurde 

u.a. folgender Grundsatz definiert: 

"Hinsichtlich der gemeinsamen Bike-Strategie ist anzustreben, nicht intensiv 

begangene Wanderwege zu Kombiwegen zu machen für Wanderer und Bi-

ker. Grundlage dazu ist wiederum der Nachtrag zum Touristischen Feinkon-

zept Engelberg Wolfenschiessen. Hierzu obliegt der Lead bei den Gemeinden 

und deren Wanderweg-Verantwortlichen, wie auch der Unterhalt und die 

Versicherung." 

Der Gemeinderat plant deshalb, in den nächsten Jahren folgende Wander-

wege mit Zusatznutzung Mountainbike (sogenannte Singletrails) zu sanie-

ren: 

Jahr 2020/21 Singletrail Wellenberg (Wellenberg-Wolfenschiessen) 

Jahr 2022/23 Singletrail Brunniswald (Walenalp-Grafenort) 

Jahr 2024 Singletrail Oberrickenbach (Bettelrüti-Oberrickenbach) 

Jahr 2025 Singletrail Sinsgäu (Schonegg-Oberrickenbach) 

Jahr 2026/27 Singletrail Lutersee (Lutersee-Grafenort) 

Die Baukosten werden - auf Basis der vorhandenen Offerten für die Projekte 

Wellenberg und Brunniswald - wie folgt hochgerechnet und geschätzt (in 

TCHF): 

Jahr Total 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Wellenberg 200' 100' 100' 

Brunniswald 200'  100' 100' 

Oberrickenb. 100'  100' 

Sinsgäu 100'  100' 

Lutersee 200'  100' 100' 

800' 100' 100' 100' 100' 100' 100' 100' 100' 

Für die einzelnen Projekte sind die Kredite jeweils vorgängig durch die Ge-

meindeversammlung zu genehmigen. 

Die Betriebskosten werden wie folgt geschätzt (in TCHF): 

Jahr  2020 2021  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Mehrunterhalt 2,5% 3' 5' 8' 10' 13' 15' 18' 20' 

Verzinsung 2,0% 2' 4' 6' 8' 10' 12' 13' 14' 

Abschreibung 2,5% ___2' 5' 7' 10' 12' 15' 17' 20' 

7.0% 7' 14' 21' 18' 35' 42' 48' 54' 

Die Betriebskosten werden in die zukünftigen Budgets aufgenommen. Die 

jährlichen Kosten nach der Gesamtvollendung entsprechen ca. 0.05 Steuer-

einheiten. 

Pilotprojekt Wellenberg 

Als Pilotprojekt soll der Wanderweg Wellenberg-Betteltrüti-Sagenrüti-

Schüpfentobel-Obfuhr saniert und mit der Zusatznutzung Mountainbike aus-
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gebaut werden. Als Zielgruppe für diesen Wanderweg/Bikeweg sind alle 

Mountainbiker, die Erfahrungen im Gelände haben, definiert worden. 

Die Sanierung besteht grundsätzlich aus den vier Elementen Neubau, Anpas-

sung oder Sanierung der bestehenden Wegführung und, wenn es der beste-

hende Weg zulässt, keinen Arbeiten. Das Ziel ist, im Bereich des 

bestehenden Wanderwegs eine möglichst bike- und unterhaltsfreundliche 

Linienführung zu erreichen. Im Abschnitt Obkapellenwald muss die 

Linienführung angepasst werden. 

Der Weg wird eine Breite von 1-2 Metern aufweisen. Der Weg wird mit Hilfe 

von Baumaschinen erstellt, aller Voraussicht nach muss kein zusätzliches 

Erdmaterial zugeführt werden. Natürliche Hindernisse wie Mulden und Sen-

kungen werden im Trailbau integriert. Im offenen Gelände werden ebenfalls 

Geländeformen in den Trailbau integriert. In den Waldzonen wird die Füh-

rung des Trails so gewählt, dass Bäume umfahren werden, Wurzelstöcke und 

Steine als natürliche Hindernisse dienen. An Stellen, wo der Waldboden ge-

schützt werden sollte, dienen Holzbrücken als Fahrbahn. 

Kosten 

Die geschätzten Kosten stellen sich wie folgt zusammen: 

Kostenschätzung CHF 240'000.00

Projektoptimierungen CHF -40'000.00

Bruttokredit / Kostendach CHF 200'000.00

Beiträge der öffentlichen Hand oder von Dritten sind keine zu erwarten. 

Termine 

Folgender Terminplan ist vorgesehen: 

Genehmigung durch Gemeindeversammlung Herbst 2019 

Projektausarbeitung und Grundeigentümerbesprechungen Winter 2019 

Baubewilligungsverfahren Frühling 2020 

Submission Sommer 2020 

Realisierung 2020 und 2021 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt, dem Bruttokredit von CHF 200'000.00 für die 

Sanierung des Wanderwegs Wellenberg mit Zusatznutzung Mountainbike zu-

zustimmen. 
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Stellungnahme der Finanzkommission 

Die Finanzkommission hat den Kreditantrag für die Sanierung Wanderweg 

Wellenberg mit Zusatznutzung Mountainbike geprüft. 

Die Gemeinde Wolfenschiessen ist im Sommer touristisch, aufgrund der geo-

grafischen Lage und Topografie ein alpines Naherholungs- und Nutzungsge-

biet für Wander- und Mountainbike-Aktivitäten. Das Mountainbiken hat sich 

in den letzten Jahren von einer Randsportart zu einem Breitensport entwi-

ckelt. Ein ausgebautes Mountainbike-Strecken Angebot trägt zur touristi-

schen Standort-Attraktivität bei. 

Beim Ausbau des Mountainbike-Netzes handelt es sich nicht um einen ge-

setzlichen Auftrag. Die finanzielle Situation der Gemeinde Wolfenschiessen 

(u.a. sehr hohe Pro-Kopf-Verschuldung) ist nach wie vor angespannt. Vor 

diesem Hintergrund erscheinen uns der finanzielle Aufwand sowie die jährli-

chen Unterhaltskosten für das vorgeschlagene Projekt als zu hoch. Darüber 

hinaus ist es fraglich, ob die touristischen Leistungsträger in Wolfenschiessen 

daraus einen wesentlichen finanziellen Mehrwert erwirtschaften können. 

Aus diesen Gründen empfiehlt die Finanzkommission, den Kreditantrag abzu-

lehnen. 

Wolfenschiessen, im September 2019 Die Finanzkommission

Manfred Christen, Präsident 

Rosly Christen, Sekretärin 

René Engelberger 

Esther Niederberger 

Gabriel Villa 
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Stellungnahme der Finanzkommission 

Die Finanzkommission hat den Kreditantrag für die Sanierung Wanderweg 

Wellenberg mit Zusatznutzung Mountainbike geprüft. 

Die Gemeinde Wolfenschiessen ist im Sommer touristisch, aufgrund der geo-

grafischen Lage und Topografie ein alpines Naherholungs- und Nutzungsge-

biet für Wander- und Mountainbike-Aktivitäten. Das Mountainbiken hat sich 

in den letzten Jahren von einer Randsportart zu einem Breitensport entwi-

ckelt. Ein ausgebautes Mountainbike-Strecken Angebot trägt zur touristi-
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(u.a. sehr hohe Pro-Kopf-Verschuldung) ist nach wie vor angespannt. Vor 

diesem Hintergrund erscheinen uns der finanzielle Aufwand sowie die jährli-

chen Unterhaltskosten für das vorgeschlagene Projekt als zu hoch. Darüber 

hinaus ist es fraglich, ob die touristischen Leistungsträger in Wolfenschiessen 

daraus einen wesentlichen finanziellen Mehrwert erwirtschaften können. 

Aus diesen Gründen empfiehlt die Finanzkommission, den Kreditantrag abzu-

lehnen. 

Wolfenschiessen, im September 2019 Die Finanzkommission

Manfred Christen, Präsident 

Rosly Christen, Sekretärin 

René Engelberger 

Esther Niederberger 

Gabriel Villa 
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Erläuterung zu Traktandum 5 

Kredit für Sanierung Wanderweg Brunniswald 

mit Zusatznutzung Mountainbike (CHF 200'000.00) 

Ausgangslage 

Siehe Traktandum 4. 

Projekt Brunniswald 

Als zweites Projekt soll der Wanderweg Wandalp-Brunnisalp-Eschlen-

Altzellen saniert und mit der Zusatznutzung Mountainbike ausgebaut wer-

den. Als Zielgruppe für diesen Wanderweg/Bikeweg sind alle Mountainbiker, 

die Erfahrungen im Gelände haben, definiert worden. 

Die Sanierung besteht grundsätzlich aus den vier Elementen Neubau, Anpas-

sung oder Sanierung der bestehenden Wegführung und, wenn es der beste-

hende Weg zulässt, keinen Arbeiten. Das Ziel ist, im Bereich des 

bestehenden Wanderwegs eine möglichst bike- und unterhaltsfreundliche 

Linienführung zu erreichen. An einigen Stellen wird die Linienführung ange-

passt. Der Weg wird eine Breite von 1-2 Metern aufweisen. 

Kosten 

Die geschätzten Kosten stellen sich wie folgt zusammen: 

Kostenschätzung CHF 220'000.00

Projektoptimierungen CHF -20'000.00

Bruttokredit / Kostendach CHF 200'000.00

Beiträge der öffentlichen Hand oder von Dritten sind keine zu erwarten. 

Termine 

Folgender Terminplan ist vorgesehen: 

Genehmigung durch Gemeindeversammlung Herbst 2019 

Projektausarbeitung und Grundeigentümerbesprechungen 2020 

Baubewilligungsverfahren 2020/2021 

Submission 2021 

Realisierung 2022 und 2023 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt, dem Bruttokredit von CHF 200'000.00 für die 

Sanierung des Wanderwegs Brunniswald mit Zusatznutzung Mountainbike 

zuzustimmen. 
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Stellungnahme der Finanzkommission 

Die Finanzkommission hat den Kreditantrag für die Sanierung Wanderweg 

Brunniswald mit Zusatznutzung Mountainbike geprüft. 

Die Gemeinde Wolfenschiessen ist im Sommer touristisch, aufgrund der geo-

grafischen Lage und Topografie ein alpines Naherholungs- und Nutzungsge-

biet für Wander- und Mountainbike-Aktivitäten. Das Mountainbiken hat sich 

in den letzten Jahren von einer Randsportart zu einem Breitensport entwi-

ckelt. Ein ausgebautes Mountainbike-Strecken Angebot trägt zur touristi-

schen Standort-Attraktivität bei. 

Beim Ausbau des Mountainbike-Netzes handelt es sich nicht um einen ge-

setzlichen Auftrag. Die finanzielle Situation der Gemeinde Wolfenschiessen 

(u.a. sehr hohe Pro-Kopf-Verschuldung) ist nach wie vor angespannt. Vor 

diesem Hintergrund erscheinen uns der finanzielle Aufwand sowie die jährli-

chen Unterhaltskosten für das vorgeschlagene Projekt als zu hoch. Darüber 

hinaus ist es fraglich, ob die touristischen Leistungsträger in Wolfenschiessen 

daraus einen wesentlichen finanziellen Mehrwert erwirtschaften können. 

Aus diesen Gründen empfiehlt die Finanzkommission, den Kreditantrag abzu-

lehnen. 

Wolfenschiessen, im September 2019 Die Finanzkommission

Manfred Christen, Präsident 

Rosly Christen, Sekretärin 

René Engelberger 

Esther Niederberger 

Gabriel Villa 
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Schulgemeinde Wolfenschiessen 

Traktanden 

1. Wahl der Stimmenzähler 

2. Budget 2020 

3. Steuerfuss 2020 

Die vorliegende Botschaft mit der Geschäftsordnung, dem Budget und den Erläuterungen zu 

den Traktanden wird allen Haushaltungen zugestellt. Die Unterlagen zu den Geschäften lie-

gen ab Donnerstag, 31. Oktober 2019 in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf 

oder können auf der Homepage www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden. 
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Erläuterung zu Traktandum 2 und 3 

Bericht und Antrag des Schulrates 

zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2020 

Erfolgsrechnung 

Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

Ertragsüberschuss 160'822.53

Aufwandüberschuss 489'700.00 20'300.00

Investitionsrechnung 

Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

Einnahmenüberschuss 

Ausgabenüberschuss 0.00 75'000.00 89'634.46

Bemerkungen 

 Das Gesamttotal der Lohnkosten fällt aus mehreren Gründen tiefer aus im 

Vergleich zum Budget 2019. 

 Im Bereich der Informatik fallen Kosten an für Ersatzanschaffungen von 

Arbeitsplatz-Stationen sowie für die Beamer auf der Oberstufe. Auf der 

Primarstufe werden für den Sprachunterricht 24 iPads angeschafft. 

 Der Informatik-Support wurde neu aufgegleist und dabei unterstützt uns 

nun eine andere externe Firma. Dadurch erwarten wir tiefere Auslagen im 

Bereich der Wartung. 

 Die finanziellen Aufwendungen für die Musikschule fallen tiefer aus auf-

grund der neuen Aufteilung der Kosten zwischen den Eltern und der 

Schulgemeinde Wolfenschiessen. 

 Im Liegenschaftsbereich ist eine Ersatzanschaffung für den alten Schnee-

pflug geplant. 

 Infolge des zusätzlichen Arbeitsplatzes im Sekretariat wird dieses neu ge-

staltet sowie alte Einrichtungen ersetzt. 

 Die zu erwartenden Steuereinahmen sind um einiges tiefer als im Budget 

2019. Dies infolge eines Berechnungsfehlers im Budget 2019.  

 Aufgrund der Teilrevision des Finanzausgleichsgesetzes fällt der Ausgleich 

für die Schulgemeinde deutlich tiefer aus als in den Vorjahren. 
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Anträge 

Der Schulrat beantragt, dem Budget 2020 zuzustimmen. 

Der Schulrat beantragt den Steuerfuss um 0.35 Einheiten von 1.65 Einheiten 

auf 2.00 Einheiten zu erhöhen. Die Steuereinnahmen werden dadurch um 

CHF 385'000.00 höher ausfallen.  

Budget
Botschaft

Antrag
Steuerfuss

Budget
nach Antrag

Steuerfuss 1.65 0.35 2.00

Steuern Natürliche Personen 1'880'000.00 385'000.00 2'265'000.00

Gesamtergebnis -489'700.00 385'000.00 -104'700.00
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Bericht und Antrag der Finanzkommission 

zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2020 

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgs- und Investitionsrech-

nung) für das Jahr 2019 der Schulgemeinde Wolfenschiessen geprüft. 

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. 

Gemäss unserer Prüfung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschrif-

ten. Die aufgezeigte Entwicklung der Schulgemeinde erachten wir als richtig. 

Die vom Schulrat vorgeschlagene Steuererhöhung von 0.35 Einheiten auf 

den neuen Steuerfuss von 2.00 Einheiten für das Jahr 2020 beurteilen wir 

als notwendig und gerechtfertigt. 

Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Aufwandüberschuss von 

CHF 489'700.00 zu genehmigen. 

Wolfenschiessen, im September 2019 Die Finanzkommission

Manfred Christen, Präsident 

Rosly Christen, Sekretärin 

René Engelberger 

Esther Niederberger 

Gabriel Villa 
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Konsolidierung 
Politische Gemeinde und Schulgemeinde 

Zusammengefasste Darstellung des Budgets 
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Kirchgemeinde Wolfenschiessen 

Traktanden 

1. Wahl der Stimmenzähler 

2. Budget 2020 

3. Festsetzung des Steuerfusses pro 2020 

Die vorliegende Botschaft mit der Geschäftsordnung, dem Budget und den Erläuterungen zu 
den Traktanden wird allen Haushaltungen zugestellt. Die Unterlagen zu den Geschäften lie-
gen ab Donnerstag, 31. Oktober 2019 in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf 
oder können auf der Homepage www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden.
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Erläuterung zu Traktandum 2 und 3 

Bericht und Antrag des Kirchenrates 
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2020 

Erfolgsrechnung 

Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

Ertragsüberschuss 

Aufwandüberschuss 17'600.00 3'100.00 11'501.54

Investitionsrechnung 

Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

Einnahmenüberschuss

Ausgabenüberschuss 0.00 0.00 67'755.85

Bemerkungen 

 Die Unterhaltskosten im Hochbau sind etwas höher ausgewiesen, da die 

Schmutzschleusen und der Teppich im Chor der Kirche ersetzt werden 

müssen. 

 Der Aufwand im Seelsorgeraum wird mit CHF 266'000.00 gerechnet, und 

der Ertrag beläuft sich auf CHF 186'400.00. 

 Die prognostizierten Steuereinnahmen sind etwas tiefer ausgewiesen. 

 Der kantonale Finanzausgleich der Landeskirche wird ebenfalls etwas tie-

fer berechnet. 

Anträge 

Der Kirchenrat beantragt, dem Budget 2020 zuzustimmen. 

Der Kirchenrat beantragt, den Steuerfuss bei 0.40 Einheiten zu belassen. 
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Bericht und Antrag der Finanzkommission 

zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2020 

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgs- und Investitionsrech-

nung) für das Jahr 2020 der Kirchgemeinde Wolfenschiessen beurteilt. 

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. 

Gemäss unserer Prüfung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschrif-

ten. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als ver-

tretbar. 

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.40 Einheiten beurtei-

len wir als vertretbar. 

Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Aufwandüberschuss von 

CHF 17'600.00 zu genehmigen. 

Wolfenschiessen, im Oktober 2019 Die Finanzkommission

Manfred Christen, Präsident 

René Engelberger 

Esther Niederberger 

- 45 - 

Kapellgemeinde Oberrickenbach 

Traktanden 

1. Wahl der Stimmenzähler 

2. Budget 2020 

3. Steuerfuss 2020 

Die vorliegende Botschaft mit der Geschäftsordnung, dem Budget und den Erläuterungen zu 
den Traktanden wird allen Haushaltungen zugestellt. Die Unterlagen zu den Geschäften lie-
gen ab Donnerstag, 31. Oktober 2019 in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf 
oder können auf der Homepage www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden. 
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Erläuterung zu Traktandum 2 und 3 

Bericht und Antrag des Kapellrates 
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2020 

Erfolgsrechnung 

Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

Ertragsüberschuss 1'000.00 17'660.47

Aufwandüberschuss 5'500.00

Investitionsrechnung 

Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

Einnahmenüberschuss

Ausgabenüberschuss 0.00 0.00 0.00

Bemerkungen 

 Der Finanzausgleich der römisch-katholischen Kirche fällt im gleichen 

Rahmen aus.  

 Die anderen Budgetposten sind im Rahmen der letzten Jahre. 

Anträge 

Der Kapellrat beantragt, dem Budget 2020 zuzustimmen. 

Der Kapellrat beantragt, den Steuerfuss bei 0.50 Einheiten zu belassen. 
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Bericht und Antrag der Finanzkommission 

zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2020 

Als Finanzkommission haben wir das Budget für das Jahr 2020 der Kapell-

gemeinde Oberrickenbach beurteilt. 

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. 

Gemäss unserer Prüfung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschrif-

ten. Die aufgezeigte Entwicklung der Kapellgemeinde erachten wir als ver-

tretbar. 

Den vom Kapellrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.50 Einheiten beurtei-

len wir als vertretbar. 

Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Ertragsüberschuss von 

CHF 1'000.00 zu genehmigen. 

Oberrickenbach, im Oktober 2019 Die Finanzkommission

Irma Mathis 

Peter Christen 

Gabriela Christen 
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